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7.0 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sowie
die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung
oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und
sonstigen technischen Vorkehrungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

7.1 Im Bereich der Schallschutzmaßnahme 1 (SSM 1) ist der bestehende Schallschutzwall mit den in der
Planzeichnung eingetragenen Höhen, gemessen in m ü NHN, zu erhalten.

7.2 Im Bereich der Schallschutzmaßnahme 2 (SSM 2) ist ein aktives Schallschutzelement in Form einer auf der
parkplatzabgewandten, südlichen Seite höchstabsorbierenden Schallschutzwand (gem. DIN EN ISO 
11654:1997) mit einem bewerteten Schalldämm-Maß gem. DIN 4109:1989 von mindestens R_w = 30 dB 
und / oder eines Schallschutzwalles (vgl. auch nachrichtliche Schemaskizzen 1 - 3) mit den in der
Planzeichnung festgesetzten Höhen, gemessen in m ü NHN, zu errichten.

8.0 Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

8.1 Die mit dem Pflanzgebot 1 (P 1) gekennzeichnete Stellplatzanlage ist mit Bäumen zu begrünen. Es sind
insgesamt 20 Bäume (Pflanzenart: Quercus robur/Stieleiche; Pflanzqualität: Hochstamm 3 x verpflanzt,
16 -18 cm Stammumfang) in offene Baumscheiben zu pflanzen. Die Mindestgröße der Baumscheiben
beträgt 8 m².

9.0 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

9.1 Die mit einer Pflanzbindung (P 2) gekennzeichneten Flächen sind als Freiflächen zu erhalten. Die auf diesen
Flächen vorhandenen Gehölzstrukturen sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Für Ersatz-
und Ergänzungspflanzungen sind Pflanzen der Pflanzliste 2 zu verwenden.

Pflanzliste 1 - Maßnahmen B und C

Straucharten, Ranker:
Clematis vitalba Waldrebe
Corylus avellana Hasel
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus frangula Faulbaum
Rubus fruticosus Brombeere
Rubus idaeus Himbeere
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Qualität: Strauch, 4-5 Triebe, ohne Ballen, 100-150 cm, Ranker mit Topfballen

Pflanzliste 2  - Maßnahmen B und C

Bäume 
Qualitäten: Heister, 2 x verpflanzt, ohne Ballen, 125 -150 cm

Acer campestre Feldahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Fraxinus excelsior Esche
Populus tremula Zitterpappel
Prunus avium Vogelkirsche
Quercus robur Stieleiche
Sorbus aucuparia Eberesche

Sträucher
Qualitäten: Sträucher, 3 Triebe, ohne Ballen, 60 - 100 cm

Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna eingriffeliger Weißdorn
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina Hundsrose
Rubus fruticosus Brombeere
Salix caprea Bruchweide
Sambucus nigra Holunder
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

B. KENNZEICHNUNG GEM. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB

Altablagerungen
Auf den Flurstücken 1110, 1163, und 917, Fluren 7 und 9, Gemarkungen Olpe Stadt und Olpe-Land, befindet 
sich eine Altablagerung. Im heutigen, fast vollständig versiegelten Zustand geht von der Fläche keine unmittel-
bare Gefahr für den Wirkungspfade Mesch, Boden-Grundwasser aus. Jegliche künftige Veränderung (z. B. 
Entsiegelung) im engeren Untersuchungsbereich ist vor Ausführung hinsichtlich ihres Gefährdungspotenzials 
gutachterlich zu bewerten. 

II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN NACH DEM BAUGESETZBUCH 
(BAUGB) UND DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BAUNVO)

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Das Sondergebiet dient vorwiegend der Unterbringung von Anlagen, die dem Gießen und Weiterverarbeiten
(mechanische Bearbeitung und Montage) von Nichteisen (NE) Metalllegierungen dienen.

2.0 Art der Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 2 BauNVO)

2.1 Im Sondergebiet 1 Metallwerk (SO 1) sind folgende Nutzungen allgemein zulässig:
- Gießereien für Nichteisenmetalle
- Schmelzereien für Nichteisenmetalle
- Putzereien und Vergütungen
- Anlagen für die mechanische Bearbeitung von Metallen aller Art und Baugruppenmontagen
- Bürogebäude
- Lager- und Versandgebäude

Im Sondergebiet 1 Metallwerk (SO 1) sind folgende Nutzungen ausnahmsweise zulässig:
- Technologie-, Schulungs- und Weiterbildungsgebäude
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 
  dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind

2.2 Im Sondergebiet 2 Metallwerk (SO 2) sind folgende Nutzungen zulässig:
- Putzereien und Vergütungen
- Anlagen für die mechanische Bearbeitung von Metallen aller Art und Baugruppenmontagen
- Bürogebäude
- Lager- und Versandgebäude

Im Sondergebiet 2 Metallwerk (SO 2) sind folgende Nutzungen ausnahmsweise zulässig:
- Technologie-, Schulungs- und Weiterbildungsgebäude
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 
  dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind

3.0 Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO)

3.1 In den Sondergebieten 1 und 2 werden die in der Planzeichnung eingetragenen Mindestgebäudehöhen 
(GHmin.) und/ oder maximale Gebäudehöhen (GHmax.) festgesetzt. Die festgesetzten Gebäudehöhen beziehen 
sich auf Meter über Normalhöhenull (m ü NHN).

3.2 Im nördlichen Sondergebiet 1 (SO 1) ist eine Abluftanlage mit einer maximalen Höhe von 381,00 m ü NHN
zulässig.

3.3 Eine Überschreitung der zulässigen maximalen Gebäudehöhen (GHmax.) kann gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO
ausnahmsweise um bis zu 10 m für technisch erforderliche, untergeordnete Bauteile (z. B. Kamine, 
Masten, technische Aufbauten für Aufzüge) zugelassen werden. Die technische Erforderlichkeit ist mit Aus-
nahme der geplanten neuen Abluftanlage im nördlichen Sondergebiet 1 (SO 1) im Baugenehmigungsverfahren
und / oder im Genehmigungsverfahren nach §16 BImSchG nachzuweisen. 

3.4 Für Fotovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren kann die jeweils zulässige maximale Gebäudehöhe
(GHmax.) gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO um bis zu 3 m überschritten werden.

4.0 Bauweise 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

4.1 In den Sondergebieten 1 und 2 (SO 1 und 2) ist eine abweichende Bauweise festgesetzt. Abweichend von der
offenen Bauweise sind Gebäudelängen von mehr als 50 m zulässig. 

5.0 Flächen für Nebenanlagen sowie Flächen für Stellplätze und
Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO)

5.1 Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind nur innerhalb der
überbaubaren Flächen zulässig. 

5.2 Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie der festgesetzten Flächen für Stellplätze
(ST) zulässig.

5.3 Garagen und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

6.0 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

6.1 Maßnahme A: Sukzessionsfläche auf Rohboden / Fels (Maßnahme Schlingnatter)
Die mit der Maßnahme A gekennzeichneten Steilwände, Böschungen und angrenzende Böschungsrand-
bereiche bleiben der Eigenbegrünung überlassen. Entwicklungsziel ist ein Mosaik aus Gehölz, Kraut und
vegetationsfreien Rohboden- bzw. Felsstandorten.

6.2 Maßnahme B: Waldaufforstung (CEF Maßnahme Haselmaus)
Die mit der Maßnahme B gekennzeichnete Fläche wird mit Oberboden in geringer Mächtigkeit (max. 25 cm)
angedeckt und es wird ein Laubwald mit stark ausgeprägter Strauchschicht angelegt. 40 % der Fläche wird mit
Gruppen von Eichen und Buchen (Quercus robur/Stieleiche; Fagus sylvatica/Rotbuche, Qualität: Heister, 2 x
verpflanzt, ohne Ballen, 150-200 cm) bepflanzt. Die Unterpflanzung (60 % der Fläche) erfolgt mit Sträuchern
und Rankern der Pflanzliste 1. 

6.3 Maßnahme C: Waldumbestockung, Entwicklung Waldrand (CEF Maßnahme Haselmaus)
Auf den Flächen der Maßnahme C wird der Nadelwald sukzessive ausgelichtet und umbestockt (Pflanzenart:
Fagus sylvatica/Rotbuche, Pflanzqualität: Heister, 2 x verpflanzt, ohne Ballen, 150-200 cm). Es erfolgt eine
Unterpflanzung mit Sträuchern (mit hohem Anteil an Hasel). Entlang des südlich angrenzenden Waldweges
ist ein Waldrand aus heimischen, standortgerechten Sträuchern und Rankern  zu entwickeln (max. Steigung
1:1,5, dreireihig, Mindestbreite 5m). Es sind Arten der Pflanzliste 1 zu verwenden. 

Pflege der Maßnahmenflächen B und C: Die Sträucher sind im Rahmen der Pflege abschnittsweise auf den
Stock zu setzen und so zu verjüngen. Die Pflege beginnt nach 10 Jahren, es werden in Intervallen von 5 Jahren
je 30 % des Strauchbestandes zurückgeschnitten.

6.4 Maßnahme D: Gewässer und angrenzende Wiesenflächen, Obstwiese
Die mit der Maßnahme D gekennzeichneten Flächen sind zur Erhaltung und Entwicklung der Gewässer- und
Grünlandbiotopen extensiv als Wiese bzw. Obstwiese zu pflegen (ein- max. zweischürige Mahd, das Mähgut
ist abzutransportieren, die Flächen sind zum Winterhalbjahr kurzrasig zu hinterlassen). 

6.5 Maßnahme 1 - Ökologische Baubegleitung - Artenschutz
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG sowie zur Gewährleistung der fachgerechten
Umsetzung der genannten Kompensationsmaßnahmen sind die Arbeiten wie z. B. Rodung, Eingriffe in die
Böschungen, Baufeldherrichtung, Abriss durch einen Ökologen fachlich zu begleiten. Der Zeitpunkt der Arbeiten
sowie Name und Kontakt der sachkundigen Person sind der Unteren Naturschutzbehörde rechtzeitig, d. h. 
mindestens 1 Monat vor Beginn der Arbeiten, mitzuteilen.

Die Aufgabe der ökologischen Baubegleitung ist wie folgt zu beschreiben:

- das Baupersonal ist bzgl. des Artenschutzes vor Beginn der Arbeiten einführend zu unterweisen und während
  der gesamten Arbeitszeit sind Ersatzquartiere vorzuhalten, in denen ggf. aufgefundene Tiere (nur) durch
  fachkundiges Personal der ökologischen Baubegleitung umgesetzt werden können

- Zum Schutz der Fauna darf die gesamte Baufeldherrichtung (Baufeldräumung, Entfernung von Gehölzen,
  Abschieben von Oberboden, Abriss von Gebäuden, etc.) aus artenschutzrechtlichen Gründen und zur
  Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende
  Februar durchgeführt werden. Vor einer möglichen Fällung bzw. Rodung von Gehölzen und / oder dem Abriss
  von Gebäuden ist eine Sichtkontrolle durchzuführen, ob Nester, Spalten oder Höhlen in den Gehölzen /
  Gebäuden vorhanden sind, die zum Abriss-, Fällungs- oder Rodungszeitpunkt als dauerhaft oder aktuell
  besetzte Lebensstätten, wiederkehrende Nist- oder Überwinterungshabitate von Fledermäusen, Vögeln oder
  anderen Tierarten dienen.

- die Rodungsarbeiten im Wald sind nur außerhalb der Fortpflanzungszeit der Haselmaus (November – Februar)
  händisch, alternativ maschinell vom Weg aus per Greifarm durchzuführen. Das Befahren der Rodungsflächen ist
  nicht zulässig. Nach der Räumung der Flächen dürfen diese bis Mai nicht abgegraben werden.

 
- Die ökologische Baubegleitung, insbesondere der Nachweis der Wirksamkeit der CEF-Maßnahmen für die
  Haselmaus, ist zu dokumentieren.

6.6 Maßnahme 2 - Insektenfreundliche Beleuchtung - Artenschutz
Im Plangebiet sind für die Objekt- und Stellplatzbeleuchtung insektenfreundliche Beleuchtungskörper zu
verwenden, insbesondere ist die Abschattung Richtung Offenland zu gewährleisten.

C. HINWEISE

Bodendenkmale
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Bodeneingriffen Bodendenkmale entdeckt werden können. Boden-
eingriffe sind alle Arten von Erdarbeiten, z. B. Abgrabungen, Ausschachtungen, Bohrungen, Ramm- und
Spundarbeiten. Bodendenkmale können sein: Gegenstände und Bruchstücke von Gegenständen, Reste
baulicher Anlagen, Hohlräume, Knochen und Knochensplitter, Veränderungen und Verfärbungen der
natürlichen Bodenbeschaffenheit sowie Abdrücke tierischen oder pflanzlichen Lebens. Die Entdeckung von
Bodendenkmalen oder von mutmaßlichen Hinweisen ist gem. § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG NW) der
Unteren Denkmalschutzbehörde der Kreisstadt Olpe (Tel. 02761.83-1275) und dem LWL Archäologie für
Westfalen, Außenstelle Olpe, (Tel. 02761.9375.0, Fax. 02761.2466) unverzüglich anzuzeigen. Die
Entdeckungsstätte ist drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

Technische Regelwerke
Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke genommen wird – DIN-Normen,
VDI-Richtlinien sowie Richtlinien anderer Art – können diese bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde der
Kreisstadt Olpe während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

Kampfmittel
Weist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushubauf eine außergewöhnliche Verfärbung hin 
oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst durch die Ordnungsbehörde oder die Polizei zu verständigen.

Luftfahrthindernisse
Sollten Gebäude, Gebäudeteile, sonstige bauliche Anlagen, untergeordnete Gebäudeteile oder Aufbauten
wie  z. B. Sonnenkollektoren , Antennen, Photovoltaikanlagen, Schornsteine oder Silos eine Gesamthöhe
von 30 m über Grund überschreiten, sind im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach BauO NRW 
oder BImSchG vor Erteilung einer Genehmigung die Planungsunterlagen mit der Wehrbereichsverwaltung 
West, Wilhelm-Raabe-Str. 46, 40470 Düsseldorf erneut abzustimmen.

110-kV-Hochspannungsfreileitung, Anschluss Olpe, Bl. 0222
Die unter der 110-kV-Freileitung gelegenen Gebäude müssen mit einer Bedachung nach DIN 4102
„Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen“, Teil 7, ausgeführt werden.

Im Schutzstreifen der 110-kV-Freileitung dürften nur solche Anpflanzungen vorgenommen werden, die 
die im Lageplan zum Schreiben der Westnetz GmbH vom 20.12.2011 eingetragenen Gebäudehöhen um
maximal 2 m überschreiten.

Um die Masten herum muss eine Fläche mit einem Radius von 10,0 m von jeglicher Bebauung und
Bepflanzung freigehalten werden. Dieser Bereich kann teilweise als Parkplatz oder Stellplatzfläche genutzt
werden. Bei solch einer Nutzung kann in Abstimmung mit dem zuständigen Leitungsbezirk ein kosten-
pflichtiger Anfahrschutz für die Masten erforderlich werden.

Die Leitung und die Maststandorte müssen jederzeit zugänglich bleiben, insbesondere ist eine Zufahrt 
auch für schwere Fahrzeuge zu gewährleisten. Alle die Hochspannungsfreileitung gefährdenden Maß-
nahmen sind untersagt.

Durch höher wachsende Gehölze, die in den Randbereichen bzw. außerhalb der Leitungsschutzstreifen
angepflanzt werden, besteht die Gefahr, dass durch einen eventuellen Baumumbruch die Hochspannungs-
freileitung beschädigt wird. Deshalb sind in diesen Bereich Gehölze zu verwenden, die in den Endwuchs-
höhen gestaffelt sind. Anderenfalls wird eine Schutzstreifenverbreiterung erforderlich. Sollten dennoch
Anpflanzungen oder sonstiger Aufwuchs eine die Leitung gefährdende Höhe erreichen, ist der Rückschnitt
durch den Grundstückseigentümer/ Bauherrn auf seine Kosten durchzuführen oder zu veranlassen. Kommt
der Grundstückseigentümer/  Bauherr der vorgenannten Verpflichtung trotz schriftlicher Aufforderung und
Setzen einer angemessenen Frist nicht nach, so ist der Leitungsbetreiber berechtigt, den erforderlichen
Rückschnitt zu Lasten des Eigentümers/  Bauherrn durchführen zu lassen.

Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen der Leitung 
bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind der RWE Bauunterlagen (Lagepläne und Schnittzeichnungen mit
Höhenangaben in m über NHN) zur Prüfung und abschließenden Stellungnahme bzw. dem Abschluss 
einer Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer / Bauherrn zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen
bedürfen der Zustimmung der RWE.

Artenschutzrechtliche Bestimmungen auf Umsetzungsebene
Die einschlägigen Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu beachten. Die
im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung durchgeführten Prüfungen zur artenschutzrechtlichen
Verträglichkeit der Planung entbinden nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar anzuwendenden
artenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Externe Kompensation
Da der Eingriff in Natur und Landschaft innerhalb des Plangebietes nicht ausgeglichen werden kann,
werden für das verbleibende Defizit von 147.934 Ökopunkte Flächen der Stadt Olpe zur Verfügung gestellt.
Die konkrete Flächenzuordnung erfolgt aus dem Ökokonto der Stadt Olpe und wird durch den städte-
baulichen Vertrag geregelt.

D. Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB)
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch § 90 Absatz 1 Satz 2 der Landesbauordnung
vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1162)

Planzeichenverordnung (PlanZV)
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018
(GV. NRW. S. 90)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung über genehmigungsbedüftige Anlagen - 4. BImSchV)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440)

I. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN NACH DEM BAUGESETZ-
BUCH (BAUGB) UND DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG
(BAUNVO)

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO)

Sondergebiet 'Metallwerk'
Zweckbestimmung: Das Sondergebiet dient vorwiegend der Unterbringung von Anlagen, die dem 
Gießen und Weiterverarbeiten (mechanische Bearbeitung und Montage) von Nichteisen (NE)
 Metalllegierungen dienen

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO)

0,8 Grundflächenzahl

2,4 Geschossflächenzahl

10 Baumassenzahl

GHmax. maximale Gebäudehöhe in Meter über Normalhöhennull (m ü NHN)

GHmin. Mindestgebäudehöhe in Meter über Normalhöhennull (m ü NHN)

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO)

 a abweichende Bauweise i. V. m. Ziff. 3 der textlichen Festsetzungen

Baugrenze 

4. Öffentliche Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche 

Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung 'Fußweg'

Straßenbegrenzungslinie

5. Flächen für Versorgungsanlagen für die Abfallentsorgung
und die Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 12, 14 BauGB)

Fläche für die Niederschlagswasserbeseitigung / Regenrückhaltung

6. Hauptversorgungsleitung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

110-KV Hochspannungsleitung einschließlich Schutzstreifen
(Hinweis: Die tatsächliche Lage der Leitung ergibt sich ausschließlich aus der Örtlichkeit)

Mast mit Schutzabstand

7. Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Wald 

8. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft  i. V. m. Ziff. 6 der textlichen Festsetzungen

9. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen, Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von
Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 25a und b BauGB)

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

10. Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedliche Art der baulichen Nutzung und unterschiedliche Gebäudehöhen

Abrenzung unterschiedlicher Gebäudehöhen innerhalb eines Baugebiets

 Flächen für Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Schallschutzmaßnahmen) und 
räumliche Zuordnung der Maßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zuordnung der Ausgleichsflächen als Beispiel (vgl. Ziff. 6 der textlichen Festsetzungen)

Einzuhaltende Mindest- und Maximalhöhen aktiver Schallschutzmaßnahmen in m ü NHN

11. Sonstige Darstellungen ohne Festsetzungscharakter
Eine planungsrechtliche Linie fällt mit einer anderen Linie zusammen.
Die Begleitlinie (nicht lagerichtig) ist mit einem Pfeil gekennzeichnet

Nordpfeil

Forst- sowie sonstige Wirtschaftswege

Vermaßung

Böschung bzw. Wall (Planung)

12. Kennzeichnungen nach § 9 Abs. 5 BauGB
Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind

Landschaftsschutzgebiet (LSG) mit der Gebietsnummer 345041

Grenze Landschaftsschutzgebiet (LSG)

13. Bestandsdarstellungen
Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

Bestandsgebäude

Böschung Bestand

Geländehöhe in Meter über Normalhöhenull (als Beispiel)

14. Erläuterung der Nutzungsschablone

SO

346

F

N
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A-B

350,1 m

SSM 1

L
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12,0m

maximale Gebäudehöhe 
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1 : 1.000 1 / 1 27.05.2021

Maßstab AbteilungBlatt Datum

Kreisstadt Olpe
Bebauungsplan Nr. 110
"Sondergebiet Metallwerk Friedrichsthal - Im Grüntal"

Gemarkung Olpe - Stadt, Flur 7
Gemarkung Olpe - Land, Flur 9

Übersichtsplan (ohne definierten Maßstab)

334333332331328327325324 330

342340339336,5 338 Wallkrone 
in m ü NHN

Geländehöhe

in m ü NHN

Gesamtlänge des Walls max. 120 m

Skizze 2: Geländeschnitt A - A
nachrichtliche Darstellung (Schemaskizze Schallschutzmaßnahme 2)

8 m

M 1 : 1.000

343

Geländehöhe

in m ü NHN

Breite des Walls max. ca. 22 m

336

Skizze 3: Geländeschnitt B - B
nachrichtliche Darstellung (Schemaskizze Schallschutzmaßnahme 2)

M 1 :  500

330329 335

340

6 m
9 m 8 m

332 334331

Wallkrone 
in m ü NHN

Geländeschnitt A - A
N

Skizze 1: Lage der Schnittlinien
nachrichtliche Darstellung (Schemaskizze
Schallschutzmaßnahme 2)

Ge
län

de
sc

hn
itt 

B 
- B

M 1 : 1.000

Geometrische Eindeutigkeit

Es wird bescheinigt, dass die Planungsunterlage den Anforderungen des § 1 der 
Planzeichenverordnung entspricht und die Festlegung der städtebaulichen 
Planung geometrisch eindeutig ist, soweit es den katastermäßigen Bestand der 
Liegenschaftskarte am 25.11.2019 betrifft.

Olpe, 02.12.2019

gez. Dr. Andreas Rose
Öffentl. best. Vermessungsingenieur

Planung

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 110 'Sondergebiet Metallwerk Friedrichsthal
- Im Grüntal' wurde von pesch partner architekten stadtplaner GmbH,
Hörder Burgstraße 11, 44263 Dortmund, gefertigt.

Dortmund, 06.09.2018

Pesch Partner Architekten Stadtplaner GmbH
gez. Dipl.-Ing. Thomas Arnold

Planaufstellungsbeschluss und frühzeitige Öffentlichkeits- 
sowie Behördenbeteiligung

Der Ausschuss Umwelt, Planen, Bauen der Kreisstadt Olpe hat am 29.09.2011 
den Aufstellungsbeschluss gefasst, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB beschlossen. Der Beschluss wurde am 24.10.2011 öffentlich bekannt 
gemacht. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung hat stattgefunden:

1. Bürgerversammlung am 24.11.2011
2. Einzelanhörung vom 25.11.2011 - 27.12.2011

Die frühzeitige Behördenbeteiligung hat stattgefunden.

Olpe, 06.09.2018

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Judith Feldner
Technische Beigeordnete

Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung

Der Ausschuss Umwelt, Planen, Bauen der Kreisstadt Olpe hat am 13.09.2018
dem Entwurf des Bebauungsplans zugestimmt und die erneute öffentliche
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die erneute Behördenbeteiligung gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Olpe, 30.11.2018

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Judith Feldner
Technische Beigeordnete

Erneute öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplans und die Begründung haben aufgrund der
öffentlichen Bekanntmachung am 09.10.2018 gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 18.10.2018 bis einschließlich 19.11.2018 erneut öffentlich ausgelegen.

Olpe, 30.11.2018

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Judith Feldner
Technische Beigeordnete

Behördenbeteiligung

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB am Verfahren erneut beteiligt worden.

Olpe, 30.11.2018

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Judith Feldner
Technische Beigeordnete

Satzungsbeschluss

Dieser Plan wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe am 
13.12.2018 gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Olpe, 12.12.2019

gez. Peter Weber gez. Georg Schnüttgen
Bürgermeister Schriftführer

Inkrafttreten des Plans

Der Beschluss über den Bebauungsplan sowie Ort und Zeit der Einsichtnahme in 
den Plan sind gem. § 10 Abs. 3 BauGB am 08.01.2020 öffentlich bekannt gemacht 
worden. Mit der Bekanntmachung ist der Plan in Kraft getreten.

Olpe, 08.01.2020

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Winfried Quast
Stadtoberbaurat

Verfahrensleiste

Beschluss zur öffentlichen Auslegung

Der Ausschuss Umwelt, Planen, Bauen der Kreisstadt Olpe hat am 18.06.2015
dem Entwurf des Bebauungsplans zugestimmt und die öffentliche Auslegung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2
BauGB beschlossen.

Olpe, 06.09.2018

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Judith Feldner
Technische Beigeordnete

Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplans und die Begründung haben aufgrund der
öffentlichen Bekanntmachung am 11.11.2015 gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 30.11.2015 bis einschließlich 08.01.2016 öffentlich ausgelegen.

Olpe, 06.09.2018

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Judith Feldner
Technische Beigeordnete

Behördenbeteiligung

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB am Verfahren beteiligt worden.

Olpe, 06.09.2018

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Judith Feldner
Technische Beigeordnete

Beschluss zur öffentlichen Auslegung

Der Ausschuss Umwelt, Planen, Bauen der Kreisstadt Olpe hat am 04.02.2021
dem Entwurf des Bebauungsplans zugestimmt und die öffentliche Auslegung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Olpe, 27.05.2021

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Judith Feldner
Technische Beigeordnete

Beschluss über die Durchführung eines ergänzenden
Verfahrens

Der Ausschuss Umwelt, Planen, Bauen der Kreisstadt Olpe hat am 04.02.2021
die Durchführung eines ergänzenden Verfahrens gem. § 214 Abs. 4 BauGB 
beschlossen. Der Beschluss wurde am 26.02.2021 öffentlich bekannt gemacht.

Olpe, 27.05.2021

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Judith Feldner
Technische Beigeordnete

Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplans und die Begründung haben aufgrund der
öffentlichen Bekanntmachung am 26.02.2021 gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 10.03.2021 bis einschließlich 16.04.2021 öffentlich ausgelegen.

Olpe, 27.05.2021

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Judith Feldner
Technische Beigeordnete

Erneuter Satzungsbeschluss

Dieser Plan wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe am 
24.06.2021 gem. § 10 Abs. 1 BauGB erneut als Satzung beschlossen.

Olpe, 01.07.2021

gez. Peter Weber gez. Christoph Kordes
Bürgermeister Schriftführer

Inkrafttreten des Plans

Der Beschluss über den Bebauungsplan sowie Ort und Zeit der Einsichtnahme in 
den Plan sind gem. § 10 Abs. 3 BauGB am 06.07.2021 öffentlich bekannt gemacht 
worden. Der Bebauungsplan tritt rückwirkend zum Inkrafttreten des Ursprungs-
plans am 08.01.2020 in Kraft.

Olpe, 07.07.2021

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Judith Feldner
Technische Beigeordnete


